


§1

(1) Der Bebauungsplan Othmarschen 19/Ottensen 51 für 
das Gebiet südwestlich der Schnellbahnhaltestelle Bahrenfeld 
zwischen Baurstraße – Bahnanlagen – Friedensallee – Grieg-
straße – Behringstraße (Bezirk Altona, Ortsteile 218 und 211) 
wird festgestellt.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die 
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu kos-
tenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim 
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden 
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-
Kraft-Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber 
dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

§2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

 1. In dem nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuchs als „Erhaltungsbereich“ bezeichneten Gebiet 
bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des 
Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der Rück-
bau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die Errich-
tung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und zwar auch 
dann, wenn nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die Genehmigung 
zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nutzungsänderung 
darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein 
oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen 
das Ortsbild oder die Stadtgestalt prägt oder sonst von städte-
baulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer 
Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung der bau-
lichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die städte-
bauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bau-
liche Anlage beeinträchtigt wird.

 2. In den Gewerbegebieten werden Ausnahmen für Vergnü-
gungsstätten ausgeschlossen. Mit Ausnahme der mit „(D)“ 
bezeichneten Fläche sind gewerbliche Freizeiteinrichtungen 
(wie Squash- und Tennishallen, Bowlingbahnen) nur aus-
nahmsweise zulässig.

 3. Auf den mit „(A)“, „(A1)“, „(F)“, „(G)“ und „(H)“ bezeich-
neten Flächen der Gewerbegebiete sind ausschließlich das 
Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe zuläs-
sig.

 4. Auf den mit „(A)“, „(A1)“, „(B)“ und „(F)“ bezeichneten 
Flächen der Gewerbegebiete sind Einzelhandelsbetriebe 
unzulässig.

 5. Auf den mit „(A)“, „(A1)“ und „(B)“ bezeichneten Flä-
chen der Gewerbegebiete sind Geschäfts-, Büro- und Ver-
waltungsgebäude, die nicht in räumlichem und wirtschaft-
lichem Zusammenhang mit Gewerbebetrieben stehen, nur 
ausnahmsweise zulässig.

 6. Im Mischgebiet sind in den überwiegend durch gewerbli-
che Nutzungen geprägten Teilgebieten Vergnügungsstät-
ten unzulässig. Ausnahmen für Vergnügungsstätten nach 
§ 6 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung in der Fassung 
vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), in den übrigen Teilen 
des Mischgebiets werden ausgeschlossen. Wohnungen sind 
nur oberhalb des ersten Vollgeschosses zulässig.

 7. In den allgemeinen Wohngebieten werden die Ausnahmen 
nach § 4 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung ausgeschlos-
sen.

 8. In den Kerngebieten sind mit Ausnahme der mit „(C)“ 
bezeichneten Fläche Einkaufszentren und großflächige 
Handels- oder Einzelhandelsbetriebe nach § 11 Absatz 3 der 
Baunutzungsverordnung unzulässig.

 9. Auf den mit „(C)“ und „(E)“ bezeichneten Flächen der 
Kerngebiete sind Vergnügungsstätten unzulässig.

10. Für die Erschließung der Gewerbegebiete sind noch wei-
tere örtliche Verkehrsflächen erforderlich. Ihre genaue Lage 
bestimmt sich nach der beabsichtigten Bebauung. Sie wer-
den gemäß § 125 Absatz 2 des Baugesetzbuchs hergestellt.

11. In den reinen und allgemeinen Wohngebieten sind in den 
Blockinnenbereichen ebenerdige Stellplätze unzulässig.

12. Westlich des Friesenweges kann in den reinen und allge-
meinen Wohngebieten die festgesetzte Grundflächenzahl 
von 0,4 für Anlagen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 

der Baunutzungsverordnung um 90 vom Hundert (v. H.) 
überschritten werden.

13. Auf den Kerngebietsflächen und auf den mit „(A)“, „(A1)“ 
und „(B)“ bezeichneten Flächen der Gewerbegebiete kann 
die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,8 für Anlagen nach 
§ 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 der Baunutzungsverord-
nung um 25 v. H. bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 
überschritten werden.

14. Auf der Kerngebietsfläche östlich der Johann-Mohr-Straße 
kann zur Behringstraße eine Überschreitung der Baugrenze 
von 1,5 m zugelassen werden, wenn die Überschreitungen 
insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Fassadenlänge 
betragen.

15. Die festgesetzten Gehrechte umfassen die Befugnis der 
Freien und Hansestadt Hamburg, allgemein zugängliche 
Wege anzulegen und zu unterhalten. Geringfügige Abwei-
chungen von den festgesetzten Gehrechten können zugelas-
sen werden.

16. Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht umfasst 
die Befugnis der Freien und Hansestadt Hamburg einen 
allgemein zugänglichen Gehweg und eine Notüberfahrt als 
Verbindung zwischen der Wohngebiets- und der Gewer-
begebietserschließung sowie die Befugnis der Hamburger 
Stadtentwässerung, unterirdische öffentliche Sielanlagen 
herzustellen und zu unterhalten, ferner die Befugnis für Ver- 
und Entsorgungsunternehmen, unterirdische Leitungen zu 
verlegen und zu unterhalten. Geringfügige Abweichungen 
von dem festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
können zugelassen werden.

17. Entlang der Bahnanlagen sind in den reinen und allgemei-
nen Wohngebieten die Wohn- und Schlafräume sowie in den 
Kerngebieten an der Friedensallee die Aufenthaltsräume 
durch geeignete Grundrissgestaltung den lärmabgewand-
ten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung 
der in Satz 1 genannten Räume an den lärmabgewandten 
Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für diese Räume ein 
ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an 
Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der 
Gebäude geschaffen werden.

18. Für festgesetzte Baum- und Strauchanpflanzungen sind 
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwen-
den. Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang 
von mindestens 18 cm, kleinkronige Bäume einen Stamm-
umfang von mindestens 14 cm, in 1m Höhe über dem Erd-
boden emessen, aufweisen. Im Kronenbereich dieser Bäume 
ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzu-
legen.

19. Für die zu erhaltenden Bäume sind bei Abgang Ersatzpflan-
zungen vorzunehmen. Außerhalb von öffentlichen Straßen-
verkehrsflächen sind Geländeaufhöhungen oder Abgrabun-
gen im Kronenbereich dieser Bäume unzulässig.

20. In den Wohn- und Mischgebieten sind mindestens 30 v. H. 
der nicht überbaubaren Grundstücksfläche mit Bäumen 
und Sträuchern zu bepflanzen; für je 150 m² der nicht 
überbaubaren Grundstücksfläche ist mindestens ein klein-
kroniger Baum oder für je 300 m² der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche mindestens ein großkroniger Baum zu 
pflanzen.

21. In den Kern- und Gewerbegebieten sind mindestens 15 v. H.
der Grundstücksfläche mit Bäumen und Sträuchern zu 
bepflanzen; für je 200 m² der nicht überbaubaren Grund-
stücksfläche ist mindestens ein großkroniger Baum zu pflan-
zen.

22. In den Kerngebieten ist entlang der Straßenverkehrsflächen 
je 12 m Straßenlänge ein großkroniger Baum zu pflanzen.

23. In den an den Bahndamm angrenzenden allgemeinen und 
reinen Wohngebieten südlich des Gehrechts ist entlang der 
nördlichen Grundstücksgrenze alle 10 m ein großkroniger 
Baum zu pflanzen.

24. Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern sind dichte Sichtschutzpflanzungen anzulegen; auf
10 v. H. der Fläche sind großkronige Bäume und auf 90 v. H. 
der Fläche Sträucher zu verwenden.

25. Die privaten Grünflächen sind zu mindestens 30 v. H. der 
Fläche mit Gehölzen zu bepflanzen.

26. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist nach jedem vierten 
Stellplatz ein großkroniger Baum zu pflanzen. Die Stell-
platzanlagen sind mit Hecken einzufassen.

27. Nicht überbaute Flächen auf Tiefgaragen sind mit einem 
mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substratauf-
bau zu versehen und mit Gehölzen und Stauden zu begrü-
nen. Soweit Bäume angepflanzt werden, muss auf einer Flä-
che von mindestens 12 m² je Baum die Schichtstärke min-
destens 1 m betragen.

28. Die den Grünflächen zugewandten Außenwände von 
Gebäuden, deren Fensterabstand mehr als 5m beträgt, 
sowie den Grünflächen zugewandte fensterlose Fassaden 
sind mit Schling- oder Kletterpflanzen zu begrünen; je 2 m 
Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden.

29. In den Wohn-, Misch- und Kerngebieten, auf der Fläche für 
den Gemeinbedarf sowie auf den privaten Grünflächen sind 
Fahr- und Gehwege sowie Stellplätze mit Ausnahme von 
Rampen zu Tiefgaragen in wasser- und luftdurchlässigem 
Aufbau herzustellen.

30. Auf den mit „(A)“, „(A1)“ und „(B)“ bezeichneten Flächen 
der Gewerbegebiete sowie in den reinen und allgemeinen 
Wohngebieten westlich des Friesenwegs sind nur Dächer 
mit einer Neigung bis 23 Grad zulässig.

31. Auf den mit „(A1)“ bezeichneten Flächen der Gewerbe-
gebiete darf die Baukörperlänge maximal 50 m betragen. 
Die zulässige Gebäudehöhe von 15 m über Straßenniveau 
darf für 50 v. H. der Gebäudelänge um maximal 8 m über-
schritten werden.

§3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung

über den Bebauungsplan Othmarschen 19/Ottensen 51
Vom 9. Mai 2006

(HmbGVBl. S. 212)

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3 Absätze 1 und 3 
sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in 
der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), 
zuletzt geändert am 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), 
§ 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung 
vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563) und § 6 
Absätze 4 und 5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes 
vom 7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am 
20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), wird verordnet:
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